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Präambel 
 
Die OJA ist ein chilliger unterhaltsamer Ort wo es witzig zugeht und ich Spaß habe. Hier 
gelingt mir die Flucht aus dem Alltag. 
 
Ich finde hier Hilfe, wenn ich sie brauche und es ist immer jemand da, der ein offenes Ohr 
für mich hat. Ich erlebe hier Gemeinschaft mit coolen Leuten und kann tolle Gespräche 
führen. 
 
Es gibt immer was Gutes zu Essen und zu trinken. 
 
Regelmäßig haben wir interessante Events wo ich mich mit meinen Talenten und 
Fähigkeiten einbringe. 
 
Durch die individuelle Förderung habe ich viele Entfaltungsmöglichkeiten, die auch in den 
wertvollen Beziehungen zu den Menschen hier gefördert werden. 
 
Die OJA leistet einen sinnvollen Beitrag zur persönlichen, gesellschaftlichen und politischen 
Förderung der Holzmadener Jugend. 
 
Die Auflistung eines Teil des SchG BaWü §1 Absatz 2 nehmen wir auch für die OJA als 
Orientierung 
[...] 
in Verantwortung vor Gott, im Geiste christlicher Nächstenliebe, zur Menschlichkeit und 
Friedensliebe, in der Liebe zu Volk und Heimat, zur Achtung der Würde und der 
Überzeugung anderer, zu Leistungswillen und Eigenverantwortung sowie zu sozialer 
Bewährung zu erziehen und in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit und Begabung zu fördern, 
[...] 
  



Leitsatz 
Die Offene Jugendarbeit versteht sich als Arbeit für und unter allen Jugendlichen aus 
Holzmaden und Jugendlichen aus deren Lebensbereich. 

Jugendliche sollen innerlich stark und selbstständig werden und ein hohes Maß an 
intrinsischer Motivation und Selbstkontrolle entwickeln. 

Wir möchten Unterstützung und Ansprechstelle bei der Freizeitgestaltung und Sozialisation 
der Jugendlichen bieten. Dies versuchen wir im Jugendhaus in der Grundschule Holzmaden 
für Jugendliche ab ca. 12 Jahren umzusetzen. Das Jugendhaus stellt die Gemeinde 
Holzmaden zur Verfügung. Er wird unter Selbstverwaltung geführt. 

Ziele 

Beziehungsfähigkeit 
Wir wollen die Jugendlichen beziehungsfähig machen. 
Ein gesunde und reflektierende Selbstwahrnehmung soll entstehen. 

Entfaltung und Persönlichkeitsentwicklung 
Wir wollen Jugendliche individuell und als Gruppe fördern. 
Wir wollen Kreativität, Begabungen und Neigungen hervorbringen und fördern. 

Positive Werte vermitteln 
Bezüglich Umwelt und Umgang mit sich und Anderen. 
Gesunde Beziehungen leben können und nachhaltig und verantwortungsvoll mit Natur, 
Tieren und Umwelt umgehen. 

Politische Bildung 
Jugendliche sollen die Möglichkeit haben sich politisch zu engagieren, kommunal oder auch 
darüber hinaus. Hier arbeitet die OJA mit der Gemeinde zusammen, um eine kommunale 
Mitbestimmung der Jugendlichen zu ermöglichen und zu fördern. 

Sozialisation 
Die Jugendlichen sollen ein Teil der Gesellschaft werden und ihren individuellen Platz darin 
finden. Dies soll auch in Beziehungen zu Menschen in anderen Alltagssituationen 
geschehen - durch Begegnungen und gemeinsame Aktionen.  



Methodik 

Toleranz 
Wir sind offen für jeden und lehnen keine Person ab. 
Der Toleranzbegriff ist definiert im ​Wikipedia Artikel 

Trennung zwischen Beziehung und Handeln 
Wir trennen zwischen der Person und ihrem Handeln. 
Wenn das Handeln einer Person nicht unseren Regeln entspricht, lehnen wir das Handeln 
ab, jedoch nicht die Person an sich. 

Kultur der Ehre 
Wir wollen eine Kultur schaffen, in der Menschen geehrt und respektiert werden. 
Wir wollen motivieren und ein Umfeld schaffen, in der Jugendlichen gefördert werden 
können. 
Buch: Danny Silk, Kultur der Ehre ​(1) 

Liebe 
Wir wollen liebevoll miteinander und mit den Jugendlichen umgehen, unabhängig von den 
Umständen oder dem Handeln anderer. 
Buch: Danny Silk, Lass Deine Liebe an​ (2) 

Gesunde Konsequenzen 
Wir haben klare Regeln, die entsprechende Konsequenzen werden von den Jugendlichen 
getragen. Diese Konsequenzen sind angemessen und eine klare Folge des Regelverstoßes.  

Leistungen​(3) 

Alle Kinder und Jugendlichen können in die Einrichtungen kommen. Sie müssen keinerlei 
Voraussetzungen erfüllen. Offene Kinder- und Jugendarbeit beschränkt sich nicht auf 
bestimmte Zielgruppen. 

Angebote 
Die Potenziale der Offenen Kinder- und Jugendarbeit werden dann abrufbar, wenn sie über 
Angebote methodisch umgesetzt und entsprechende Wirkungen erzielt werden. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Toleranz


Kinder und Jugendliche brauchen nahe gelegene, für sie zugängliche und nutzbare Räume 
– im territorialen wie im sozialen Sinn. Offene Kinder- und Jugendarbeit stellt solche Räume 
zur Aneignung, zu weitgehenden Selbstentfaltungs-, Erprobungs- und Lernprozessen zur 
Verfügung.  
 
Diese räumliche Infrastruktur der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (Jugendhaus, 
Aktivspielplatz etc.) bezieht gleichzeitig den Sozialraum und die übrigen öffentlichen 
Freizeiträume ihrer Zielgruppen in die konzeptionelle Entwicklung ein. Dies schließt die 
aufsuchende Arbeit mit ein. Die Angebotspalette in Einrichtungen der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit ist vielfältig und wird stark von verschiedenen Faktoren wie den Zielgruppen, 
Raum- und Personalressourcen, sozialräumlichen Bedingungen, finanziellen Vorgaben etc. 
geprägt.  
 

Offener Betrieb 
Im Mittelpunkt der Offenen Kinder- und Jugendarbeit steht der offene, frei zugängliche 
Raum, der „offene Betrieb“. Hierher können Kinder und Jugendliche kommen und gehen, 
wann sie wollen und tun und lassen, was sie wollen, solange dies mit den Werten und 
Regeln der Einrichtung zu vereinen ist. Für den offenen Betrieb stehen in der Regel der 
zentrale Raum des Jugendhauses (z.B. mit Billard und Tischkicker) und teilweise weitere 
Räume zur Verfügung. Dies schließt organisierte Angebote keineswegs aus. Sie bleiben 
aber angedockt an dieses offene Raumangebot. Der offene Betrieb ist Kommunikations- und 
Sozialraum. Er bietet vielfache Möglichkeiten um Fähigkeiten, Beziehungen, Konflikte oder 
Geschlechtsidentität spielerisch in einem geschützten Rahmen – und doch unter 
„quasi-ernsthaften“ Bedingungen – zu erproben und wichtige Schritte in der 
Persönlichkeitsentwicklung zu gehen. Daraus ergeben sich breitgefächerte 
Bildungsgelegenheiten. 

Inhaltliche Angebote 
Zusätzlich zum „offenen Betrieb“ gibt es zahlreiche weitere Angebote. Die Mitarbeiter/innen 
entwickeln zusammen mit den Kindern und Jugendlichen diese Angebote. Sie orientieren 
sich an den Interessen der Kinder und Jugendlichen und richten sich sowohl an den alters- 
und geschlechtsspezifischen als auch an soziokulturellen Interessens- und Lebenslagen 
aus. Sie sind dabei in jeder Phase offen für neue Ideen von Kindern und Jugendlichen. Das 
Spektrum reicht vom gemeinsamen Kochen, dem eventuell zur Verfügung stehenden 
betreuten Medienraum, Filmvorführungen bis hin zu Workshop- und Kursangeboten für 
Sport, Theater, Selbstverteidigung, Trommeln oder Tanzen. Aufwändig geplante und 
umgesetzte Ferienangebote wie Themenwochen, Freizeiten oder Kinderspielstädte sowie 
viele Einzelangebote in den Ferien ergänzen das Angebotsspektrum. 

Veranstaltungen und Events 
Mädchen und Jungen werden mit ihren jugendkulturellen Ausdrucksformen, mit ihren 
wechselnden Interessen und Bezügen zu bestimmten Szenen und Gruppen ernst 



genommen und gefördert. Selbstorganisierungsprozesse werden unterstützt. 
Jugendkulturelle Veranstaltungen werden von den Kindern und Jugendlichen mit getragen 
und realisiert.  
 

Trägerschaft 
Die Trägerschaft der Offenen Jugendarbeit Holzmaden (OJA) liegt bei der Gemeinde 
Holzmaden (im Weiteren "Träger" genannt). 
 
Die Offene Jugendarbeit Holzmaden ist dadurch das örtliche Jugendhaus der Gemeinde 
Holzmaden und wird durch den Träger- und Förderverein Freie Jugendarbeit Holzmaden​ ​(im 
Weiteren "Betreiber" genannt) betrieben. 
 
Es steht allen Holzmadener Jugendlichen - und Jugendlichen aus ihrem Lebensbereich - ab 
12 Jahren gleichermaßen offen. 
 
 

Betrieb - Aufgaben und Pflichten 
In der aktuellen Regelung übernimmt der Träger keine extra Personalkosten für eine 
Fachkraft, da der Betreiber den Betrieb der Offenen Jugendarbeit ehrenamtlich durchgeführt 
wird. 
 
Alle geleisteten ehrenamtlichen Stunden werden vom Betreiber dem Träger “gespendet”. 
Diese belaufen sich derzeit auf ca. 1200 Stunden pro Jahr. 
 
Wobei eine Fachkraft nicht prinzipiell für die Zukunft ausgeschlossen wird. 
 
Der Träger- und Förderverein Freie Jugendarbeit Holzmaden ist der Ansprechpartner für die 
Gemeinde Holzmaden und für die Durchführung des Betriebs verantwortlich. 

Gemeinde Holzmaden 
Die Gemeinde Holzmaden stellt die Räumlichkeiten (Jugendhaus, Lager, WCs) und 
übernimmt die Nebenkosten (Strom, Wasser, Heizung, Internet), sowie die Instandhaltung, 
größere Reparaturen und allgemeine Säuberung.  
Die OJA bekommt von der Gemeinde Holzmaden ein Jahresbudget überwiesen, von dem 
allgemeine Anschaffungen für den Betrieb getätigt werden müssen: Putzmittel, kleinere 
Reparaturen, Material für die Öffnungszeit und kleinere Projekte. 
 
Gelder für größere Projekt und Anschaffungen werden mit der Gemeinde Holzmaden 
abgestimmt. 



Träger- und Förderverein Freie Jugendarbeit Holzmaden 
Er ist für die Struktur und ihrer Einhaltung verantwortlich. 
 
Der Verein ist direkter Ansprechpartner für die Gemeinde bei grundsätzlichen Angelegenheit 
und Regelungen der Zusammenarbeit das Jugendhaus oder der Offenen Arbeit betreffend. 
 
Der Verein setzt die Leitung der Offenen Jugendarbeit ein und ist für ihre personelle 
Führung verantwortlich.  

Offene Jugendarbeit Holzmaden 
Die OJA übernimmt regelmäßige Säuberung des Jugendhauses und säubert 
außergewöhnliche Verschmutzung auf dem Gelände und dem WC, die auf die Öffnungszeit 
zurückzuführen sind. Die OJA ist nicht für die allgemeine Sauberkeit auf dem Gelände und 
den WCs zuständig. 
 
Grundsätzlich kann und wird das Jugendhaus für alle Aktivitäten die dem Zweck erfüllen 
oder ermöglichen genutzt werden. 
Bei Öffnungszeiten und Veranstaltungen der OJA wird das Hausrecht des Jugendhauses 
und dem Gebiet der Grundschule auf die Leitung bzw. auf die Leiter übertragen. 
 
Die OJA übernimmt für das Budget die Kontoführung, das über ein dediziertes Bankkonto 
des “Betreibers” läuft. 
 
Die Leitung der OJA ist Ansprechpartner für die Gemeinde auf Verwaltungs- und 
Arbeitsebene. 
 
Die Leitung der OJA beruft und entlässt Mitarbeiter und Leiter. Sie ist für die Aus- und 
Fortbildung, sowie die personelle Führung verantwortlich. 
 
Als Ausgleich für die ehrenamtliche Tätigkeit ist es den Mitarbeiter möglich das Jugendhaus 
begrenzt auch privat zu nutzen. Dies wird im Team festgelegt. 
 

Zusammenarbeit mit anderen Anbietern offener Angebote 
Es gibt die Möglichkeit im Jugendhaus oder anderswo weitere Öffnungszeiten und Angebote 
im Rahmen der Offenen Arbeit anzubieten. 
Diese Anbieter stimmen mit den Zielen, Methodik und Leistungen der Offenen Arbeit 
Holzmaden überein und ergänzen dadurch das Angebot. 
 
Die Leiter dieser zusätzlichen Anbieter werden durch die Leitung der OJA eingewiesen, 
geführt und betreut - und sind dieser auch Rechenschaft schuldig. 



Struktur 

 

 

 



Anhang 

Beteiligung an Gemeinkosten 
Wenn ein Gruppe das Jugendhaus für eine Öffnungszeit betreibt, müssen auch die 
Getränke und Speisen der OJA verkauft werden. Durch den Verkauf deckt sich massgeblich 
die anfallen Gemeinkosten für Verbrauchsgüter und Einrichtung. 
Werden andere Speisen und Getränke angeboten, müssen die fehlenden Einnahmen durch 
eine Beteiligung an den Kosten ausgeglichen werden. 
 

Hausordnung 
 
Allgemeine Hausordnung des Jugendraumes 
 
Folgende Regeln sind von allen einzuhalten 
(Einschränkungen und Erweiterungen sind durch die Leitung und bei Sonderveranstaltungen 
möglich) 
 

1. Das Hausrecht​ wird während den Öffnungszeiten und Sonderveranstaltungen von 
der Gemeinde Holzmaden auf die Leitung des Jugendraumes übertragen. 
Es gilt auf dem gesamten Schulgelände. 

2. Öffnungszeiten 
Das Jugendhaus steht den Besucher grundsätzlich nur während der allgemeinen 
Öffnungszeiten offen. Damit pünktlich geschlossen werden kann, müssen alle 
Besucher das Haus vor Ablauf der allgemeinen Öffnungszeiten verlassen haben. 
Bei Sonderveranstaltungen richtet sich diese Ordnung nach speziellen 
Öffnungszeiten. 
Die allgemeinen Öffnungszeiten sind: Freitag 19:30 bis 24:00 Uhr 

3. Zutritt ​ab 12 Jahren 
4. Kellerräume​: Der Zutritt zu den Kellerräumen ist Besuchern untersagt. 
5. Keine motorisierten Fahrzeuge im Innenhof 

PKWs, Motorräder, Mofas usw. dürfen nur außerhalb des Geländes abgestellt 
werden 

6. Alkohol und Drogen 
Grundsätzlich gelten die Regelungen des Jugendschutzgesetzes. 
Darüber hinaus sind während der Öffnungszeiten die Weitergabe und der Konsum 
branntweinhaltigen Getränken auf dem Gelände verboten. 

7. Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft 
Die zur Friedhotstrallo weisenden Fenster und Türen dürfen ohne besondere 
Erlaubnis der Mitarbeiter nicht geöffnet werden - Kommen und Gehen sind natürlich 
ausgenommen. Im Interesse der Nachbarschaft ist störender Lärm, insbesondere 
beim Aufenthalt im Hof oder vor dem Grundstück zu vermeiden. 



8. Schutz von Inventar und Material 
Jeder soll durch sein Verhalten dazu beitragen, Sachschaden und Verunreinigung zu 
vermeiden und das Material und Inventar zu schützen. 

9. Aufräumen 
Jeder Benutzer muss die ihm zur Verfügung gestellten Gegenstände nach Gebrauch 
wieder ordnungsgemäß zurückgeben und beim Aufräumen mithelfen. Zu 
entsprechenden Arbeit kann der Besucher durch Aufforderung eines Mitarbeiters 
oder Veranstalter herangezogen werden. 

10. Zuwiderhandlungen 
Schaden oder Verschmutzungen missen direkt vom Verursacher beseitigt werden. 
Wer sich nicht an die Hausordnung oder die Anweisungen der Leiter hält, darf mit 
einer angemessenen Konsequenz rechnen. 
Die Leitung kann Platzverweise und Hausverbote aussprechen. 
Bei Nichtbefolgen ziehen wir je nach Fall auch eine Strafanzeige in Betracht. 

 
 
 

Quellen 
(1) https://www.amazon.de/Kultur-Ehre-%C3%BCbernat%C3%BCrliche-Umgebung-aufr

echt/dp/3940538108/ 
(2) https://www.amazon.de/Lass-deine-Liebe-Beziehung-Kommunikation/dp/394479408

7/ 
(3) https://www.agjf.de/files/cto_layout/Material/PDFs/AGJF-Broschuere-web.pdf 

 

Hinweise 
Der Name “Träger- und Förderverein Freie Jugendarbeit Holzmaden” ist ein Platzhalter und 
wird erst vor der Gründung des Vereins festgelegt 

https://www.amazon.de/Kultur-Ehre-%C3%BCbernat%C3%BCrliche-Umgebung-aufrecht/dp/3940538108/
https://www.amazon.de/Kultur-Ehre-%C3%BCbernat%C3%BCrliche-Umgebung-aufrecht/dp/3940538108/
https://www.amazon.de/Lass-deine-Liebe-Beziehung-Kommunikation/dp/3944794087/
https://www.amazon.de/Lass-deine-Liebe-Beziehung-Kommunikation/dp/3944794087/
https://www.agjf.de/files/cto_layout/Material/PDFs/AGJF-Broschuere-web.pdf

